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(54)  Kabelschloss 

(57)  Ein  Kabelschloß  (10)  umfaßt  ein  Kabelelement 
(26),  eine  zwischen  einem  ersten  Endbereich  (28)  und 
einem  zweiten  Endbereich  (30)  des  Kabelelements  (22) 
verlaufende  Signalleitung  (84)  zum  Übertragen  elektri- 
scher  Signale  zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten 
Endbereich  (28,  30),  eine  vorzugsweise  an  einem 
bewegbaren  Objekt  festgelegte  oder  festlegbare  Abfra- 
geeinheit  (44)  zum  Erzeugen  eines  Abfragesignals,  wel- 
ches  über  einen  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitt  (48, 
82)  nahe  dem  ersten  Endbereich  (28)  in  die  Signallei- 

II.  \  /  

tung  (84)  eingekoppelt  wird.  Ferner  ist  an  dem  Kabel- 
element  (26)  im  Bereich  des  zweiten  Endes  (30)  eine 
mit  der  Signalleitung  (84)  verbundene  Antworteinheit 
(118)  vorgesehen,  um  Abfragesignale  über  die  Signal- 
leitung  (84)  zu  empfangen  und  um  Antwortsignale  über 
die  Signalleitung  (84)  und  den  Einkoppel/Auskoppel- 
Abschnitt  (48,  82)  an  die  Abfrageeinheit  (44)  in  Antwort 
auf  den  Empfang  eines  Abfragesignals  auszugeben. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Kabelschloß 
für  ein  bewegbares  Objekt,  insbesondere  Zweirad,  ins- 
besondere  Motorrad.  Insbesondere  betrifft  die  vorlie-  5 
gende  Erfindung  ein  Kabelschloß,  welches  eine 
Warnfunktion  zur  Ausgabe  einer  Warnung  aufweist, 
wenn  das  Kabelschloß  in  unbefugter  Weise  manipuliert 
wird. 

Aus  der  DE  32  42  377  C2  ist  ein  Kabelschloß  mit  10 
einem  flexiblen  Kabelelement  bekannt.  An  einem  Ende 
weist  das  Kabelelement  eine  Schlinge  auf,  durch  wel- 
che  das  andere  Ende  zur  Herstellung  einer  in  sich 
geschlossenen  Sicherungsschleife  hindurchführbar  ist. 
Die  Sicherungsschleife  kann  beispielsweise  um  ein  is 
feststehendes  Objekt,  wie  einen  Laternenmasten  oder 
dergleichen  herumgelegt  werden.  Das  andere  Ende 
des  Kabelelements  weist  ein  Verriegelungselement  auf, 
welches  in  ein  beispielsweise  an  einem  Motorrad  fest- 
gelegtes  Gegenverriegelungselement  einführbar  ist.  In  20 
dem  Kabelelement  erstreckt  sich  eine  optische  Faser. 
An  dem  anderen  Ende  des  Kabelelements  ist  ein  elek- 
trooptischer  Signalwandler  vorgesehen,  welcher  über 
die  Gegenverriegelungseinheit  mit  elektrischem  Strom 
gespeist  wird.  Am  einen  Ende  des  Kabelelements  ist  25 
ein  optischer  Signalaufnehmer  mit  dem  optischen  Leiter 
verbunden,  welcher  das  in  den  optischen  Leiter  einge- 
speiste  optische  Signal  empfängt  und  in  ein  elektri- 
sches  Signal  umwandelt.  Dieses  elektrische  Signal  wird 
durch  in  dem  Kabelelement  verlaufende  elektrische  30 
Kabel  zum  anderen  Ende  zurückgeleitet  und  dort  in 
einem  Kopplungsbereich  in  die  Gegenverriegelungsein- 
heit  eingespeist.  Wird  dieses  bekannte  Kabelschloß 
beispielsweise  durch  Durchtrennen  des  Kabelelements 
aufgebrochen,  so  ist  einerseits  der  Signalleitungsweg  35 
des  optischen  Leiters  unterbrochen,  andererseits  ist  der 
Rückleitungsweg  von  dem  optischen  Aufnehmer  zur 
Gegenverriegelungseinheit  unterbrochen.  In  einem  der- 
artigen  unterbrochenen  Zustand,  in  welchem  an  sich 
ein  Signal  empfangen  werden  müßte,  gibt  eine  Warn-  40 
einrichtung  ein  Signal  aus,  um  eine  unbefugte  Manipu- 
lation  anzuzeigen.  Aufgrund  des  Vorsehens  eines 
optischen  Leiters  zur  Signalübertragung  zwischen  den 
beiden  Endbereichen  des  Kabelelements  sieht  dieses 
bekannte  Kabelschloß  eine  hohe  Sicherheit  vor.  Ande-  45 
rerseits  ist  der  Aufbau  von  Kabelelementen  mit  darin 
integrierten  optischen  Leitern  und  den  entsprechenden 
Signalerzeugungs-  und  Aufnahmeeinheiten  komplex 
und  führt  zu  relativ  hohen  Herstellungskosten.  Auch 
besteht  die  Gefahr,  daß  beispielsweise  bei  übermäßig  so 
starkem  Knicken  des  Kabelelements  der  optische  Leiter 
beschädigt  wird  oder  das  Signal  aufgrund  einer  starken 
Krümmung  im  Leiter  zu  stark  gedämpft  wird  und  somit 
eine  geeignete  Erfassung  durch  den  Signalaufnehmer 
nicht  mehr  möglich  ist,  so  daß  fälschlicherweise  die  ss 
Ausgabe  eines  Warnsignals  erzeugt  werden  kann.  Die 
Verwendung  elektrooptischer  und  optoelektrischer 
Signalwandler  birgt  ferner  die  Gefahr,  daß  beispiels- 

weise  bei  Ausübung  starker  Stöße,  wie  sie  beim  Herab- 
fallen  des  Kabelelements  vorkommen  können,  eine 
Beschädigung  dieser  Wandler  erzeugt  werden  kann, 
was  ebenfalls  zur  Erzeugung  eines  falschen  Alarms 
bzw.  zur  Gebrauchsunfähigkeit  des  Kabelschlosses 
führen  kann. 

Aus  der  DE  296  10  831  U1  ist  ein  Kabelschloß 
bekannt,  bei  welchem  ein  Schließkabel  mit  seinen  bei- 
den  Enden  an  einem  Schloßkörper  festlegbar  ist.  Das 
Schließkabel  bildet  einen  Teil  eines  elektrischen  Sicher- 
heitskreises  der  bei  Unterbrechung  ein  Warnsignal  aus- 
gibt.  D.h.  wird  das  Schließkabel  durchtrennt,  wird  ein 
Alarmton  erzeugt.  Dieses  bekannte  Kabelschloß  weist 
den  Nachteil  auf,  daß  das  als  Teil  eines  elektrischen 
Stromkreises  wirkende  Schließkabel  relativ  leicht  ange- 
zapft  und  überbrückt  werden  kann,  so  daß  beispiels- 
weise  nahe  den  Verbindungspunkten  des 
Schließkabels  mit  dem  Schloßkörper  die  beiden  Verbin- 
dungspunkte  extern  kurzgeschlossen  werden  können 
und  darauffolgend  das  Schließkabel  durchtrennt  wer- 
den  kann,  ohne  daß  dabei  ein  Alarm  erzeugt  wird.  Die- 
ses  Schloß  weist  daher  eine  nur  relativ  geringe 
Sicherheit  gegen  unbefugte  Manipulation  auf. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 
Kabelschloß  vorzusehen,  welches  bei  relativ  einfachem 
Aufbau  ein  hohes  Ausmaß  an  Sicherheit  gegen  unbe- 
fugte  Manipulation  gewährleistet. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  ein 
Kabelschloß  für  ein  bewegbares  Objekt,  insbesondere 
Zweirad,  insbesondere  Motorrad,  gelöst,  welches 
umfaßt:  ein  Kabelelement,  welches  zum  Sichern  des 
bewegbaren  Objekts  mit  diesem  fest  koppelbar  oder 
gekoppelt  ist  und  dabei  wenigstens  einen  Teilabschnitt 
einer  in  sich  geschlossenen  Sicherungsschleife  bildet, 
eine  zwischen  einem  ersten  Endbereich  und  einem 
zweiten  Endbereich  des  Kabelelements  verlaufende 
Signalleitung  zum  Übertragen  elektrischer  Signale  zwi- 
schen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Endbereich,  eine 
vorzugsweise  an  dem  bewegbaren  Objekt  festgelegte 
oder  festlegbare  Abfrageeinheit  zum  Erzeugen  eines 
Abfragesignals,  welches  über  einen  Einkoppel/Auskop- 
pel-Abschnitt  nahe  dem  ersten  Endbereich  in  die 
Signalleitung  eingekoppelt  wird,  eine  an  dem  Kabelele- 
ment  im  Bereich  des  zweiten  Endbereichs  desselben 
vorgesehene  und  mit  der  Signalleitung  verbundene  Ant- 
worteinheit  zum  Empfangen  des  Abfragesignals  über 
die  Signalleitung  und  zum  Senden  eines  Antwortsignals 
über  die  Signalleitung  und  den  Einkoppel/Auskoppel- 
Abschnitt  an  die  Abfrageeinheit  in  Antwort  auf  den 
Empfang  des  Abfragesignals. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Kabelschloß  wird 
zunächst  also  das  Signal  zwischen  den  Endbereichen 
des  Kabelelements  auf  elektrischem  Wege  übertragen, 
so  daß  einerseits  die  bei  dem  vorangehend  zitierten 
Stand  der  Technik  erforderlichen  elektrooptischen  und 
optoelektrischen  Signalwandler  und  andererseits  der 
durch  das  Kabelelement  hindurchlaufende  Lichtleiter 
beim  erfindungsgemäßen  Kabelschloß  nicht  erforder- 
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lieh  sind.  Ferner  bildet  das  erfindungsgemäße  Kabel- 
schloß  bzw.  das  Kabelelement  desselben  nicht  den  Teil 
einer  in  sich  geschlossenen  elektrischen  Leitung.  Viel- 
mehr  werden  über  die  Signalleitung  in  beiden  Richtun- 
gen  Signale  übertragen,  deren  Vorhandensein  bzw.  5 
Nichtvorhandensein,  und  deren  Signalform  ein  Ent- 
scheidungskriterium  dafür  bilden  können,  ob  ein  Alarm 
erzeugt  werden  soll  oder  nicht.  Es  kann  also  nicht,  wie 
dies  bei  dem  vorangehend  zitierten  Stand  der  Technik 
der  Fall  ist,  durch  Überbrücken  des  Kabelelements  und  w 
Erzeugen  eines  Kurzschlusses  die  Sicherheitsfunktion 
des  Kabel  elements,  und  insbesondere  der  Antwortein- 
heit,  ausgehebelt  werden. 

Um  die  Signale  zwischen  der  Abfrageeinheit  und 
der  Signalleitung  übertragen  zu  können,  wird  vorge-  1s 
schlagen,  daß  im  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitt  eine 
elektrisch  leitende  Verbindung  zwischen  der  Abfrage- 
einheit  und  der  Signalleitung  vorgesehen  oder  herstell- 
bar  ist.  Da  bei  dem  Einsatzgebiet  des  erfindungs- 
gemäßen  Kabelschlosses,  d.h.  dem  Einsatz  bei  Zweirä-  20 
dem,  welche  oftmals  im  Freien  abgestellt  sind,  nicht 
ausgeschlossen  werden  kann,  daß  das  Kabelschloß 
Verunreinigungen  aufnimmt,  die  zur  Beeinträchtigung 
einer  direkten  elektrisch  leitenden  Verbindung  führen 
können,  ist  gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  25 
vorgesehen,  daß  im  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitt 
eine  induktive  Kopplungsverbindung  zwischen  der 
Abfrageeinheit  und  der  Signalleitung  vorgesehen  oder 
herstellbar  ist.  Beispielsweise  kann  hierbei  eine  erste 
mit  der  Abfrageeinheit  leitend  verbundene  Induktions-  30 
spule  vorgesehen  sein  und  eine  zweite  mit  der  Signal- 
leitung  leitend  verbundene  Induktionsspule  vorgesehen 
sein,  durch  welche  die  induktive  Kopplung  hergestellt 
werden  kann. 

Das  erfindungsgemäße  Kabelschloß  kann  eine  am  35 
bewegbaren  Objekt  festgelegte  oder  festlegbare  erste 
Verriegelungskomponente  umfassen,  welche  über  eine 
Signalspeiseleitung  mit  der  Abfrageeinheit  in  Verbin- 
dung  steht  und  einen  ersten  Teil  des  Einkoppel/Auskop- 
pel-Abschnitts  umfassen,  wobei  am  ersten  Endbereich  40 
des  Kabelelements  eine  zweite  Verriegelungskompo- 
nente  vorgesehen  ist,  welche  mit  der  ersten  Verriege- 
lungskomponente  in  Verriegelungseingriff  bringbar  ist 
und  einen  zweiten  Teil  des  Einkoppel/Auskoppel- 
Abschnitts  umfaßt.  Beispielsweise  kann  der  erste  Teil  45 
des  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitts  wiederum  die 
erste  Induktionsspule  umfassen  und  der  zweite  Teil  des 
Einkoppel/Auskoppel-Abschnitts  kann  die  zweite  Induk- 
tionsspule  umfassen. 

Zur  Herstellung  der  in  sich  geschlossenen  Siehe-  so 
rungsschleife  kann  am  zweiten  Endbereich  des  Kabel- 
elements  eine  Sicherungsöse  mit  einer  Durchgangs- 
öffnung  vorgesehen  sein,  durch  welche  der  erste  End- 
bereich  des  Kabelelements  zum  Herstellen  der  in  sich 
geschlossenen  Sicherungsschleife  hindurchführbar  ist,  ss 
und  die  Signalleitung  kann  in  Ihrem  Verlauf  zwischen 
dem  ersten  Endbereich  und  der  Antworteinheit  wenig- 
stens  eine  die  Durchgangsöffnung  im  wesentlich  voll- 

ständig  umgebende  Wicklung  aufweisen.  D.h.  das 
Kabelelement  ist  nicht  nur  in  seinem  Längenbereich 
gegen  unbefugte  Manipulation  der  Signalleitung  gesi- 
chert,  sondern  auch  in  dem  Ösenbereich,  der  nach  Her- 
stellung  der  in  sich  geschlossenen  Sicherungsschleife 
einen  Teil  des  Kabelelements  selbst  umgibt. 

Das  Kabelelement  umfaßt  ein  vorzugsweise  aus 
mehreren  Fasern  geflochtenes,  verzwirntes  oder  der- 
gleichen  Kabel,  vorzugsweise  ein  Stahlkabel,  mit  einem 
sich  in  einer  Kabellängsrichtung  erstreckenden  Hohl- 
raum,  in  welchem  wenigstens  ein  Teil  der  Signalleitung 
verläuft.  Derartige  Kabel  sind  im  Handel  als  Meterware 
erhältlich  und  bilden  somit  eine  relativ  kostengünstige 
Komponente  des  Kabelschlosses.  Da  jedoch  die  Kabel 
von  einem  längeren  Stück  abgeschnitten  werden,  ist  es 
vorteilhaft,  den  Hohlraum  vorzusehen,  wobei  dann  nach 
dem  Abschneiden  des  Kabels  die  Signalleitung  in  die- 
sem  Hohlraum,  beispielsweise  durch  Einblasen  oder 
dergleichen,  eingeführt  werden  kann  und  derart  vorge- 
sehen  werden  kann,  daß  es  sich  über  die  Enden  des 
Kabels  erstreckt  und  somit  beispielsweise  mit  der 
Induktionsspule  oder  der  Antworteinheit  leitend  verbun- 
den  werden  kann. 

Sicherungskomponenten,  beispielsweise  eine  Ver- 
riegelungskomponente  oder  eine  Sicherungsöse,  kön- 
nen  an  dem  Kabel  an  wenigstens  einem  Endbereich 
durch  Quetschen,  Klemmen  oder  dergleichen  festge- 
legt  sein.  Dabei  ist  es  jedoch  vorteilhaft,  wenn  in  dem 
durch  Quetsch-  oder  Klemmkraft  beaufschlagten 
Abschnitt  des  Kabels  ein  Verstärkungsrohrabschnitt  in 
dem  Hohlraum  vorgesehen  ist.  Es  kann  somit  vermie- 
den  werden,  daß  beim  Festlegen  des  Kabels  an  der 
Sicherungskomponente  durch  die  Quetsch-  oder 
Klemmkraft  der  Hohlraum  derart  weit  verschlossen 
wird,  daß  dabei  auch  eine  Beschädigung  der  dann  darin 
angeordneten  Signalleitung  erzeugt  wird. 

Um  ein  größtmögliches  Ausmaß  an  Sicherheit 
gegen  die  unbefugte  Manipulation  vorzusehen,  wird 
vorgeschlagen,  daß  der  zwischen  Abfrageeinheit  und 
Antworteinheit  gebildete  Signalübertragungsweg 
und/oder  die  Antworteinheit  von  außen  im  wesentlichen 
nicht  zugänglich  ist. 

Dazu  kann  beispielsweise  die  Signalleitung  und 
gegebenenfalls  die  Signalspeiseleitung  zumindest  in 
einem  wesentlichen  Abschnitt  zwischen  der  Abfrage- 
einheit  und  der  Antworteinheit  innerhalb  von  das  Kabel- 
schloß  bildenden  Baugruppen  geführt  sein,  da  diese 
Baugruppen  zumeist  sehr  massiv  ausgeführt  sind. 
Zusätzlich  kann  die  Sicherheit  gegen  unbefugte  Mani- 
pulation  erhöht  werden,  wenn  die  Antworteinheit  wenig- 
stens  teilweise  in  einer  Ausnehmung  aufgenommen  ist, 
die  in  einer  am  zweiten  Endbereich  des  Kabelelements 
angeordneten  Kabelschloßkomponente,  vorzugsweise 
Sicherungsöse  oder  Verriegelungskomponente,  vorge- 
sehen  ist. 

Das  Kabelelement  kann  beispielsweise  in  einem 
am  bewegbaren  Objekt  festgelegten  Aufnahmerohrteil 
teleskopartig  einfahrbar  bzw.  ausfahrbar  aufgenommen 

3 



5 EP  0  869  237  A2 6 

sein,  wobei  in  einem  vollständig  ausgefahrenen 
Zustand  der  erste  Endbereich  des  Kabelelements  im 
wesentlichen  innerhalb  des  Aufnahmerohrteils  liegt  und 
gegen  Entfernen  aus  dem  Aufnahmerohrteil  gesichert 
ist,  und  wobei  die  Signalleitung  sich  aus  dem  Kabelele- 
ment  über  den  ersten  Endbereich  hinaus  erstreckt. 

Bei  einer  derartigen  Ausführungsform  kann  also 
das  Kabelelement  in  einem  Zustand,  in  dem  es  nicht 
zum  Sichern  des  bewegbaren  Objekts  verwendet  wird, 
in  dem  Aufnahmerohrteil  verstaut  werden.  Soll  das 
Kabelschloß  in  Betrieb  genommen  werden,  kann  das 
Kabelelement  aus  dem  Aufnahmerohrteil  herausgezo- 
gen  werden  und  steht  dann  zur  Herstellung  der  in  sich 
geschlossenen  Sicherungsschleife  zur  Verfügung. 

Um  dabei  zu  verhindern,  daß  beispielsweise  bei 
vollständig  in  das  Aufnahmerohrteil  eingeführtem 
Kabelelement  der  über  den  ersten  Endbereich  hinaus- 
ragende  Bereich  der  Signalleitung  im  Aufnahmerohrteil 
frei  hängt  oder  liegt,  wird  vorgeschlagen,  daß  eine 
Signalleitung-Verstaueinrichtung  vorgesehen  ist,  wel- 
che  entsprechend  einem  Ausfahrzustand  des  Kabelele- 
ments  wenigstens  einen  Teil  eines  außerhalb  des 
Kabelelements  liegenden  Längenabschnitts  der  Signal- 
leitung  aufnimmt.  Beispielsweise  kann  die  Signallei- 
tung-Verstaueinrichtung  eine  Aufrolleinrichtung, 
vorzugsweise  federvorgespannte  Aufrolleinrichtung, 
umfassen. 

Wenn  die  Antworteinheit  derart  ausgebildet  ist,  daß 
sie  dem  empfangenen  Abfragesignal  elektrische  Ener- 
gie  entzieht,  um  daraus  die  Betriebsspannung  für  die 
Antworteinheit  zu  erzeugen,  dann  kann  auf  das  Vorse- 
hen  einer  separaten  Energieversorgung  für  die  Antwort- 
einheit,  beispielsweise  im  Kabelelement  selbst, 
verzichtet  werden. 

Die  Antworteinheit  kann  derart  ausgebildet  sein, 
daß  sie  eine  erste  Speichereinrichtung  umfaßt  zum  vor- 
übergehenden  oder  dauerhaften  Speichern  einer 
Schließgeheimnisinformation,  und  das  von  der  Antwort- 
einheit  in  Antwort  auf  das  Abfragesignal  abgegebene 
Antwortsignal  kann  einen  auf  der  in  der  Antworteinheit 
gespeicherten  Schließgeheimnisinformation  beruhen- 
den  Informationsgehalt  umfassen.  Mit  dem  hier  verwen- 
deten  Ausdruck  "...  auf  der  Schließgeheimnisinfor- 
mation  beruhenden  Informationsgehalt  umfaßt  ..."  ist 
jede  Art  von  Codierung  oder  Erzeugung  des  Antwortsi- 
gnals  in  Abhängigkeit  von  der  gespeicherten  Schließge- 
heimnisinformation  gemeint.  So  kann  beispielsweise 
die  Schließgeheimnisinformation  ein  abzugebendes 
Antwortsignal  darstellen,  kann  einen  Codierungs- 
schlüssel  zum  Codieren  des  Abfragesignals  zur  Erzeu- 
gung  des  Antwortsignals  umfassen  oder  kann  eine 
Verzögerungscodierung  zum  Erzeugen  einer  Zeitverzö- 
gerung  der  empfangenen  Abfragesignale  oder  von 
Impulsen  derselben  und  eine  dementsprechend  verzö- 
gerte  Abgabe  als  Antwortsignal  umfassen.  Von  Bedeu- 
tung  ist  hier,  daß  das  Antwortsignal  Information  enthält, 
die  nicht  bereits  im  Abfragesignal  enthalten  war,  son- 
dern  die  in  der  Antworteinheit  als  Schließgeheimnisin- 

formation  gespeichert  ist  oder  die  durch  Wechsel- 
wirkung  der  Schließgeheimnisinformation  mit  dem 
Abfragesignal  in  das  Antwortsignal  eingeführt  wird. 

Zur  Auswertung  des  Antwortsignals  wird  vorge- 
5  schlagen,  daß  die  Abfrageeinheit  eine  zweite  Speicher- 

einrichtung  umfaßt,  in  welcher  eine  Schließgeheimnis- 
vergleichsinformation  vorübergehend  oder  dauerhaft 
gespeichert  ist,  und  daß  die  Abfrageeinheit  nach  Emp- 
fang  des  Antwortsignals  den  auf  der  Schließgeheimnis- 

10  information  beruhenden  Informationsgehalt  gegeben- 
enfalls  nach  einer  Decodierung  desselben  mit  der 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  vergleicht. 
Auch  hier  ist  es  wiederum  von  Bedeutung,  daß  die 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  derart  auf  die 

15  Schließgeheimnisinformation  abgestimmt  ist,  daß  nach 
Empfang  des  Antwortsignals  in  der  Abfrageeinheit  der 
im  Antwortsignal  enthaltene  und  die  Schließgeheimnis- 
information  betreffende  Informationsgehalt  entweder 
direkt  oder  beispielsweise  durch  Decodieren  in  eine 

20  derartige  Information  umgewandelt  wird,  die  in  einem 
Vergleich  mit  der  Schließgeheimnisvergleichsinfor- 
mation  dazu  herangezogen  werden  kann,  zu  beurteilen, 
ob  das  von  der  Antworteinheit  abgegebene  Antwortsi- 
gnal  hinsichtlich  der  Schließgeheimnisinformation  der- 

25  art  aufgebaut  ist,  daß  es  der  durch  die  Schließ- 
geheimnisvergleichsinformation  wiedergegebenen  und 
zum  Empfang  erwarteten  Form  entspricht. 

Die  Abfrageeinheit  kann  ferner  eine  Alarmsignalge- 
neratoreinrichtung  umfassen. 

30  Diese  Alarmsignalgeneratoreinrichtung  kann  derart 
ausgebildet  sein,  daß  sie  dann,  wenn  bei  dem  vorange- 
hend  angesprochenen  Vergleich  die  Abfrageeinheit 
eine  mangelnde  Übereinstimmung  zwischen  dem  auf 
der  Schließgeheimnisinformation  beruhenden  Informa- 

35  tionsgehalt  und  der  Schließgeheimnisvergleichsin- 
formation  erfaßt,  ein  Alarmsignal  erzeugt.  Beispiels- 
weise  ist  es  hier  denkbar,  daß  zwei  in  dem  gleichen 
räumlichen  Bereich  verwendete  Kabelelemente  irrtümli- 
cherweise  verwechselt  worden  sind  und  jeweils  mit  dem 

40  falschen  bewegbaren  Objekt  kombiniert  worden  sind, 
so  daß  Schließgeheimnisinformation  und  Schließge- 
heimnisvergleichsinformation  nicht  mehr  einander  zuor- 
denbar  sind. 

Ferner  kann  die  Alarmsignalgeneratoreinrichtung 
45  derart  ausgebildet  sein,  daß  sie  dann,  wenn  innerhalb 

einer  vorbestimmten  Zeitdauer  nach  Abgabe  eines  oder 
einer  Mehrzahl  von  Abfragesignalen  kein  Antwortsignal 
empfangen  wird,  ein  Alarmsignal  erzeugt.  D.h.  wird  das 
Kabelelement  durchtrennt  oder  eine  andere  Kompo- 

so  nente  des  Kabelschlosses  derart  beeinträchtigt,  daß 
eine  Signalübertragung  nicht  mehr  möglich  ist,  kann  die 
Alarmsignalgeneratoreinrichtung  das  Alarmsignal 
erzeugen. 

Um  das  Vorliegen  einer  unzulässigen  Manipulation 
55  nach  außen  hin  erkennbar  zu  machen,  wird  vorgeschla- 

gen,  daß  die  Abfrageeinheit  mit  einer  Warnsignalgene- 
ratoreinrichtung  gekoppelt  ist  oder  eine  derartige 
Einrichtung  umfaßt  und  daß  das  von  der  Alarmsignalge- 

4 
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neratoreinrichtung  erzeugte  Alarmsignal  zur  Warnsi- 
gnalgeneratoreinrichtung  geleitet  wird,  welche  in 
Antwort  auf  den  Empfang  des  Alarmsignals  ein  akusti- 
sches  Warnsignal,  ein  optisches  Warnsignal  oder  ein 
GPS-Sende-Warnsignal  erzeugt. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Kabelschloß  kann 
beispielsweise  vorgesehen  sein,  daß  die  Abfrageeinheit 
bei  Inbetriebnahme  des  Kabelschlosses  zum  Sichern 
des  bewegbaren  Objekts  ein  Programmiersignal  zur 
Antworteinheit  sendet,  welches  Programmiersignal  die 
Schließgeheimnisinformation  umfaßt,  und  daß  die  erste 
Speichereinrichtung  in  der  Antworteinheit  die  Schließ- 
geheimnisinformation  speichert.  D.h.  es  ist  nicht  erfor- 
derlich,  die  Antworteinheit  bereits  bei  der  Herstellung 
mit  der  Schließgeheimnisinformation  zu  versehen. 

Hierzu  ist  es  beispielsweise  möglich,  daß  die  Abfra- 
geeinheit  das  Programmiersignal  nur  bei  der  ersten 
Inbetriebnahme  des  Kabelschlosses  abgibt  und  daß  die 
erste  Speichereinrichtung  in  der  Antworteinheit  die 
Schließgeheimnisinformation  dauerhaft  speichert.  Bei 
dieser  Ausgestaltung  ist  also  die  Schließgeheimnisin- 
formation  fest  vorgesehen  und  wird  während  der 
Betriebslebensdauer  des  erfindungsgemäßen  Kabel- 
schlosses  nicht  mehr  geändert. 

Um  die  Sicherheit  weiter  zu  erhöhen,  ist  es  jedoch 
auch  möglich,  daß  die  Abfrageeinheit  das  Program- 
miersignal  vorzugsweise  bei  jeder  Inbetriebnahme  des 
Kabelschlosses  oder/und  während  des  Betriebs  des 
Kabelschlosses  abgibt  und  daß  die  erste  Speicherein- 
richtung  in  der  Antworteinheit  die  Schließgeheimnisin- 
formation  bei  jeder  Übertragung  des  Programmier- 
signals  neu  speichert.  Eine  permanente  Änderung  der 
Schließgeheimnisinformation  führt  dazu,  daß  es  für 
unbefugte  nahezu  unmöglich  ist,  die  durch  die  Schließ- 
geheimnisinformation  vorgesehene  Sicherheitsfunktion 
durch  das  externe  Einspeisen  entsprechender  Signale 
zu  umgehen,  insbesondere  da  die  Schließgeheimnis- 
funktion  nur  dann  erneuert  wird  und  vorhanden  ist, 
wenn  das  Kabelschloß  seine  Sicherungsfunktion  erfüllt. 

Zur  Anpassung  an  die  in  der  ersten  Speicherein- 
richtung  jeweils  gespeicherte  Schließgeheimnisinfor- 
mation  ist  es  vorteilhaft,  wenn  entsprechend  einer 
veränderten  Schließgeheimnisinformation  auch  die 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  geändert  und  in 
der  zweiten  Speichereinrichtung  gespeichert  wird. 

Um  den  Vorgang  des  Aussendens  von  Abfragesi- 
gnalen  zu  initiieren,  d.h.  die  Sicherheitsfunktion  des 
Kabelschlosses  in  Betrieb  zu  setzen,  kann  beispiels- 
weise  vorgesehen  sein,  daß  die  Abfrageeinheit  bei 
Inbetriebnahme  des  Kabelschlosses  automatisch  oder 
durch  manuelle  Aktivierung  eines  Benutzers  in  Betrieb 
gesetzt  wird. 

Ist  die  Sicherheitsfunktion  einmal  initiiert  worden, 
so  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  Abfrageeinheit  im  Betrieb 
das  Abfragesignal  vorzugsweise  in  einer  periodisch 
wiederholten  Art  und  Weise  ausgibt. 

Die  vorliegende  Erfindung  wird  nachfolgend  mit 
Bezug  auf  die  beiliegenden  Zeichnungen  anhand 

bevorzugter  Ausführungsformen  beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  die  schematische  Zusammensetzung  eines 
erfindungsgemäßen  Kabelschlosses  mit 

5  einer  an  einem  bewegbaren  Objekt  festleg- 
baren  ersten  Verriegelungskomponente, 
einer  an  einem  ersten  Ende  eines  Kabelele- 
ments  vorgesehenen  zweiten  Verriegelungs- 
komponente  und  einer  an  einem  zweiten 

10  Ende  eines  Kabelelements  vorgesehenen 
Sicherungsöse; 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Detailansicht  der  in  Fig.  1 
dargestellten,  an  dem  bewegbaren  Objekt 
anbringbaren  ersten  Verriegelungskompo- 

15  nente; 
Fig.  3  eine  vergrößerte  Detailansicht  der  in  Fig.  1 

dargestellten,  am  Kabelelement  angebrach- 
ten  zweiten  Verriegelungskomponente; 

Fig.  4  eine  vergrößerte  Detailansicht  der  in  Fig.  1 
20  dargestellten  Sicherungsöse,  in  deren 

Bereich  die  Antworteinheit  angeordnet  ist; 
Fig.  5  die  in  Fig.  1  dargestellte  erste  Verriegelungs- 

komponente,  mit  der  in  Fig.  1  ebenfalls  dar- 
gestellten  zweiten  Verriegelungskompo- 

25  nente  in  einem  Verriegelungszustand; 
Fig.  6  eine  schematische  Ansicht  einer  alternativen 

Ausgestaltungsform  des  Kabelelements, 
welches  in  einem  an  dem  bewegbaren 
Objekt  anbringbaren  Aufnahmerohr  ver- 

30  schiebbar  ist;  und 
Fig.  7  eine  vergrößerte  Detailansicht  von  Abschnit- 

ten  des  in  Fig.  6  dargestellten  Kabelele- 
ments. 

35  Die  Fig.  1  zeigt  in  Abschnitten  die  Gesamtansicht 
eines  erfindungsgemäßen  Kabelschlosses  10.  Das 
Kabelschloß  10  umfaßt  eine  erste,  beispielsweise  an 
einem  Rahmenteil  12  eines  Motorrads  oder  dergleichen 
festlegbare  Verriegelungskomponente  14  mit  einem 

40  Verriegelungsvorsprung  16.  Die  Verriegelungskompo- 
nente  1  4  ist  vermittels  Schraubbolzen  1  8,  20  und  einer 
Gegenplatte  22  am  Rahmenteil  12  gehaltert. 

Das  Kabelschloß  10  umfaßt  ferner  ein  allgemein 
mit  26  bezeichnetes  Kabelelement,  das  an  einem 

45  ersten  Endbereich  28  eine  zweite  Verriegelungskompo- 
nente  22  mit  einer  Verriegelungsausnehmung  24  für 
den  Verriegelungsvorsprung  1  6  trägt.  An  einem  zweiten 
Endbereich  30  des  Kabelelements  26  ist  eine  Siche- 
rungsöse  32  mit  einer  Durchgangsöffnung  34  darin 

so  angebracht.  Soll  das  erfindungsgemäße  Kabelschloß 
10  zum  Sichern  beispielsweise  eines  Motorrads  ver- 
wendet  werden,  so  wird  das  Kabelelement  26  um  einen 
festen  Gegenstand,  beispielsweise  einen  Laternenpfo- 
sten  oder  dergleichen,  gelegt,  die  zweite  Verriegelungs- 

55  komponente  22  wird  durch  die  Durchgangsöffnung  34 
hindurchgeschoben,  so  daß  der  feste  Gegenstand  voll- 
ständig  von  dem  Kabelelement  26  umgeben  ist,  und 
darauffolgend  wird  die  zweite  Verriegelungskompo- 
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nente  22  mit  ihrer  Verriegelungsausnehmung  24  auf 
den  Verriegelungsvorsprung  16  der  ersten  Verriege- 
lungskomponente  14  aufgeschoben  und  durch  einen 
Verriegelungsmechanismus  verriegelt. 

Der  detaillierte  Aufbau  der  einzelnen  in  Fig.  1  dar- 
gestellten  Komponenten  des  erfindungsgemäßen 
Kabelschlosses  10  wird  nachfolgend  mit  Bezug  auf  die 
Fig.  1  und  jeweils  die  Fig.  2,  3  und  4  detaillierter 
beschrieben. 

Die  Fig.  2  zeigt  vergrößert  die  erste  Verriegelungs- 
komponente  14.  Im  Verriegelungsvorsprung  16  der 
ersten  Verriegelungskomponente  1  4  ist  eine  Umfangs- 
nut  36  vorgesehen,  welche,  wie  nachfolgend  beschrie- 
ben,  mit  der  zweiten  Verriegelungskomponente  22  zum 
Herstellen  des  Verriegelungseingriffs  zwischen  erster 
Verriegelungskomponente  14  und  zweiter  Verriege- 
lungskomponente  22  zusammenwirken.  Ferner  ist  in 
dem  Verriegelungsvorsprung  16  eine  sich  in  einer 
Längsrichtung  desselben  und  zentral  in  diesem  erstrek- 
kende  Durchgangsöffnung  38  ausgebildet,  durch  wel- 
che  eine  Signalspeiseleitung  40  sich  hindurcherstreckt. 
Die  Signalspeiseleitung  40  führt  von  einer  an  dem 
Motorrad  oder  dergleichen  vorgesehenen  Bordelektro- 
nik  42,  d.h.  einer  in  dieser  Bordelektronik  42  vorgesehe- 
nen  Abfrageeinheit  44,  zu  einer  in  einer  Ausnehmung 
46  an  einem  freien  Ende  des  Verriegelungsvorsprungs 
16  aufgenommenen  ersten  Induktionsspule  48.  Die 
Signalspeiseleitung  40  ist  dabei  derart  angeordnet,  daß 
sie  auf  ihrem  Weg  von  der  Bordelektronik  42  zur  ersten 
Induktionsspule  48  von  außen  im  wesentlichen  nicht 
zugänglich  ist. 

Die  Fig.  3  zeigt  detaillierter  den  Aufbau  der  zweiten 
Verriegelungskomponente  22.  Der  grundsätzliche  Auf- 
bau  dieser  Verriegelungskomponente  sowie  der  ersten 
Verriegelungskomponente  ebenso  wie  die  Art  von 
deren  Zusammenwirkung  ist  detailliert  in  der  deutschen 
Patentanmeldung  196  der  Anmelderin  der  vorlie- 
genden  Anmeldung  beschrieben.  Der  Inhalt  dieses 
Dokuments  wird  hiermit  durch  Bezugnahme  zum  Offen- 
barungsgehalt  der  vorliegenden  Anmeldung  aufgenom- 
men.  Es  wird  nachfolgend  jedoch  der  prinzipielle 
Aufbau  sowie  die  prinzipielle  Funktionsweise  der  zwei- 
ten  Verriegelungskomponente  22  beschrieben. 

Die  zweite  Verriegelungskomponente  22  weist  ein 
erstes  Zylinderbauteil  50  auf,  das  auf  einem  zweiten 
Zylinderbauteil  52  drehbar  angeordnet  ist.  Im  zweiten 
Zylinderbauteil  52  ist  ein  Schließmechanismus  mit 
einem  Schließzylinder  54  sowie  einem  in  dem  Schließ- 
zylinder  54  drehbar  angeordneten  Zylinderkern  56  vor- 
gesehen.  Wie  auch  in  Fig.  5  erkennbar,  wirken 
zwischen  dem  Schließzylinder  54  und  dem  Zylinder- 
kern  56  in  an  sich  bekannter  Weise  mehrere  Stiftzuhal- 
tungen  58,  die  durch  Einschieben  eines  Schlüssels  in 
einen  Schlüsselkanal  60  des  Zylinderkerns  56  in  an 
sich  bekannter  Weise  verschoben  werden  können,  so 
daß  nach  Einführen  eines  passenden  Schlüssels  in  den 
Schlüsselkanal  60  der  Zylinderkern  56  im  Schließzylin- 
der  54  drehbar  ist.  An  einem  von  einem  Einführende  64 

entfernten  Ende  66  des  Zylinderkerns  56  ist  ein 
Schließelement  68  derart  vorgesehen,  daß  es  bei  ein- 
geschobenem  Schlüssel  zusammen  mit  dem  Zylinder- 
kern  56  gedreht  werden  kann.  Das  Schließelement  68 

5  ist,  wie  in  Fig.  5  erkennbar,  so  aufgebaut,  daß  es  in 
einer  ersten  Schnittebene,  d.h.  der  Zeichenebene  in 
Fig.  5,  eine  gekrümmte  Außenoberfläche  aufweist, 
wogegen  es  in  einer  zu  dieser  Schnittebene  orthogona- 
len  zweiten  Schnittebene,  d.h.  einer  zur  Zeichenebene 

10  der  Fig.  5  orthogonal  stehenden  und  in  der  Längsrich- 
tung  des  Schlüsselkanals  60  verlaufenden  Schnitt- 
ebene,  keine  gekrümmte,  sondern  eine  im  wesentlichen 
gerade  Außenoberfläche  aufweist.  Wenn  der  Schließ- 
mechanismus  in  der  in  Fig.  5  dargestellten  Schließstel- 

15  lung  angeordnet  ist,  dann  ist  das  Schließelement  68 
derart  positioniert,  daß  die  Oberflächenkrümmungsrich- 
tung  nicht  mit  einer  Innenumfangsfläche  des  ersten 
Zylinderbauteils  50  übereinstimmt.  Vielmehr  ragen  von 
der  kreisförmigen  Umfangslinie  der  Innenoberfläche 

20  des  ersten  Zylinderbauteils  50  abweichende  Endberei- 
che  der  geradlinig  verlaufenden  Querschnittsform  des 
Schließelements  68  in  entsprechende  Ausnehmungen 
an  der  Innenoberfläche  des  ersten  Zylinderbauteils  50 
(diese  Ausnehmungen  sind  nicht  dargestellt)  und  blok- 

25  kieren  somit  eine  Drehung  des  zweiten  Zylinderbauteils 
52  im  ersten  Zylinderbauteil  54. 

In  dieser  Verriegelungsstellung  sind  Verriegelungs- 
kugeln  70,  72  durch  die  Innenoberfläche  des  ersten 
Zylinderbauteils  nach  radial  einwärts  in  die  Umfangsnut 

30  36  des  Verriegelungsvorsprungs  16  gedrückt.  Es  ist 
somit  der  Verriegelungsvorsprung  16  in  der  Verriege- 
lungsausnehmung  24  verriegelt  und  gegen  unbeabsich- 
tigtes  oder  unerlaubtes  Entfernen  gesichert.  Wird  nach 
Einführen  eines  Schlüssels  in  den  Schlüsselkanal  60 

35  der  Zylinderkern  56  um  seine  Längsachse  um  90° 
gedreht,  so  kommt  die  gekrümmte  Außenlinie  des  Ver- 
riegelungselements  68  in  eine  mit  der  gekrümmten 
Innenumfangslinie  des  ersten  Zylinderbauteils  50  über- 
einstimmende  Lage,  so  daß  ein  Drehen  des  zweiten 

40  Zylinderbauteils  52  im  ersten  Zylinderbauteil  50  nicht 
länger  blockiert  ist.  Das  zweite  Zylinderbauteil  52  kann 
dann  bezüglich  des  ersten  Zylinderbauteils  50  so  weit 
verdreht  werden,  bis  im  ersten  Zylinderbauteil  50  aus- 
gebildete  Öffnungen  74,  76  mit  den  Kugeln  70,  72  aus- 

45  gerichtet  sind.  In  den  Öffnungen  74,  76  sind  jeweils  die 
Kugeln  nach  radial  einwärts  vorspannende  Federn  78, 
80  angeordnet.  Liegen  die  Kugeln  70,  72  gegenüber 
den  Öffnungen  74,  76,  so  kann  durch  Herausziehen  des 
Verriegelungsvorsprungs  16  aus  der  Verriegelungsaus- 

so  nehmung  24  durch  die  Form  der  Umfangsnut  36  eine 
nach  radial  auswärts  gerichtete  Schubkraft  auf  die 
Kugeln  70,  72  ausgeübt  werden,  so  daß  diese  gegen 
die  Kraft  der  Federn  78,  80  nach  radial  außen  und  aus 
der  Umfangsnut  36  herausbewegt  werden,  so  daß  die 

55  erste  Verriegelungskomponente  14  in  dieser  Freigabe- 
stellung  der  zweiten  Verriegelungskomponente  22  von 
der  zweiten  Verriegelungskomponente  22  gelöst  wer- 
den  kann.  Diese  Freigabestellung,  d.h.  die  Relativdreh- 

6 
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Stellung  zwischen  erstem  und  zweiten  Zylinderbauteil 
50,  52,  ist  in  Fig.  3  schematisch  angedeutet. 

Ist  die  erste  Verriegelungskomponente  14  mit  ihrem 
Verriegelungsvorsprung  36  in  die  Verriegelungsausneh- 
mung  24  eingeführt,  so  liegt  die  erste  Induktionsspule 
48  unmittelbar  gegenüber  einer  an  der  zweiten  Verrie- 
gelungskomponente  22  in  der  Verriegelungsausneh- 
mung  24  angeordneten  zweiten  Induktionsspule  82. 
Wie  in  Fig.  3  erkennbar,  kann  die  zweite  Induktions- 
spule  82  beispielsweise  am  Schließzylinder  54  ange- 
ordnet  sein.  Die  zweite  Induktionsspule  82  ist  in 
leitender  Verbindung  mit  einer  Signalleitung  84,  welche 
sich  durch  eine  entsprechende  kanalartige  Ausneh- 
mung  86  im  Zylinderkern  und  einem  Kabelklemmteil  88 
hindurcherstreckt.  Das  Kabelklemmteil  88  ist  durch 
nach  radial  außen  vorspringende  Schultern  am  zweiten 
Zylinderbauteil  52  axial  festgelegt.  Ferner  weist  das 
Kabelklemmteil  88  eine  axiale  Ausnehmung  90  auf,  in 
welcher  ein  Kabel  92  durch  radiales  Einwärtsverformen 
des  Kabelklemmteils  88  durch  Klemm-  oder 
Quetschwirkung  festgelegt  ist. 

Das  Kabel  92  kann  ein  geflochtenes  oder  verzwirn- 
tes  Stahlkabel  aus  einer  Mehrzahl  von  Stahldrähten 
sein,  das  in  seinem  zentralen  Bereich  einen  sich  in  der 
Längsrichtung  des  Kabels  92  durch  dieses  vollständig 
hindurcherstreckenden  Hohlraum  94  aufweist.  Derar- 
tige  Kabel  können  als  Meterware  hergestellt  werden 
und  für  den  jeweiligen  Verwendungszweck  auf  die 
gewünschte  Länge  zugeschnitten  werden.  Die  Signal- 
leitung  84  wird  beispielsweise  durch  Einblasen  oder 
dergleichen  in  den  Hohlraum  94  im  Kabel  92  eingeführt, 
so  daß  es,  wie  nachfolgend  beschrieben,  über  den 
anderen  Endbereich  30  des  Kabels  92  hervorsteht.  Um 
beim  Klemmen  des  Kabels  92  in  der  Ausnehmung  90 
zu  verhindern,  daß  der  Hohlraum  94  durch  die  Klemm- 
kraftbeaufschlagung  vollständig  geschlossen  wird  und 
dabei  möglicherweise  eine  Beschädigung  der  Signallei- 
tung  84  erzeugt  wird,  ist  in  dem  Bereich  des  Kabels  92, 
der  durch  die  Klemmkraftwirkung  beaufschlagt  wird, 
eine  Verstärkungshülse  96  in  dem  Hohlraum  94  ange- 
ordnet,  durch  welche  der  Hohlraum  94  bei  Klemmkraft- 
beaufschlagung  zumindest  teilweise  offengehalten 
wird. 

Es  sei  der  Vollständigkeit  halber  erwähnt,  daß  die 
zweite  Verriegelungskomponente  durch  eine  Verklei- 
dungshülse  98  und  ein  Griffteil  100  umgeben  ist.  Ferner 
ist  das  Kabel  92  durch  eine  Mehrzahl  von  schuppenar- 
tig  übereinanderliegenden  Sicherungsgliedern  102 
umgeben,  welche  wiederum  durch  eine  Verkleidungs- 
hülse  104,  beispielsweise  aus  Kunststoff  oder  derglei- 
chen,  umgeben  sind,  durch  die  Sicherungsglieder  102 
ist  das  an  sich  relativ  stabil  aufgebaute  Kabel  92  zusätz- 
lich  gegen  eine  gewaltsame  Einwirkung  von  außen 
geschützt. 

Die  Fig.  4  zeigt  den  zweiten  Endbereich  30  des 
Kabelelements  26.  Die  Sicherungsöse  32  ist  mit  einem 
Kabelverbindungsteil  106  fest  verbunden.  Das  Kabel- 
verbindungsteil  106  ist  mit  einem  Kabelklemmteil  108 

fest  verbunden,  welches  eine  Ausnehmung  110  auf- 
weist.  In  die  Ausnehmung  1  10  ist  wiederum  das  Kabel 
92  eingeführt,  und  durch  radial  einwärts  gerichtete  Ver- 
formung  des  Kabel  kl  emmteils  108  wird,  wie  in  Fig.  4 

5  angedeutet,  das  Kabel  92  wieder  durch  Klemmkraftwir- 
kung  am  Kabelklemmteil  108  und  somit  am  Kabelver- 
bindungsteil  106  gehalten.  In  dem  Bereich,  in  dem  das 
Kabel  92  in  die  Ausnehmung  110  eingeführt  ist,  ist  wie- 
derum  eine  Verstärkungshülse  1  12  vorgesehen,  welche 

10  bei  der  Verformung  des  Kabelklemmteils  108  und  der 
dementsprechenden  Verformung  des  Kabels  92  den 
Hohlraum  94  zum  Durchgang  der  Signalleitung  84  offen 
hält.  Im  Bereich  der  Verbindung  des  Kabelverbindungs- 
teils  106  mit  der  Sicherungsöse  32  ist  sowohl  im  Kabel- 

15  verbindungsteil  114  als  auch  in  der  Sicherungsöse  32 
jeweils  eine  Ausnehmung  114  bzw.  116  gebildet,  wel- 
che  zusammen  einen  Hohlraum  zur  Aufnahme  einer  all- 
gemein  mit  1  18  bezeichneten  Antworteinheit  bilden.  Die 
Antworteinheit  118  ist  in  leitender  Verbindung  mit  der 

20  Signalleitung  84,  welche  zu  dieser  durch  entspre- 
chende  Hohlräume  in  dem  Kabelklemmteil  108  und 
dem  Kabelverbindungsteil  106  geleitet  werden.  Bevor 
jedoch  die  Signalleitung  84  mit  der  Antworteinheit  118 
verbunden  ist,  ist  die  Signalleitung  zum  Bilden  einer 

25  Wicklung  120  in  einer  an  einer  Innenumfangsfläche  der 
Sicherungsöse  32  ausgebildeten  Umfangsnut  122  ein 
oder  mehrmals  um  die  Durchgangsöffnung  34  in  der 
Sicherungsöse  32  herumgeführt  und  wird  erst  dann  zur 
Herstellung  eines  leitenden  Kontakts  in  die  Antwortein- 

30  heit  118  geführt.  Die  Umfangsnut  122  in  der  Siche- 
rungsöse  32  ist  durch  einen  Abdeckeinsatz  124, 
welcher  in  die  Sicherungsöse  32  eingeführt  ist,  nach 
radial  innen  verdeckt. 

Durch  die  Signalspeiseleitung  40,  die  erste  und  die 
35  zweite  Induktionsspule  48,  82  und  die  Signalleitung  84 

mit  der  Wicklung  120  ist  ein  Signalübertragungsweg 
zwischen  der  Abfrageeinheit  44  in  der  Bordelektronik  42 
und  der  Antworteinheit  1  18  im  Bereich  der  Sicherungs- 
öse  32,  d.h.  nahe  dem  zweiten  Endbereich  30  des 

40  Kabelelements  26  gebildet.  Durch  diesen  Signalüber- 
tragungsweg  und  durch  die  Wechselwirkung  zwischen 
der  Abfrageeinheit  44  und  der  Antworteinheit  1  18  wird, 
wie  nachfolgend  beschrieben,  eine  Sicherheitsfunktion 
in  das  erfindungsgemäße  Kabelschloß  10  integriert,  die 

45  bei  unerlaubter  Manipulation  desselben  zur  Ausgabe 
einer  Warnung  führen  kann.  Diese  Sicherheitsfunktion 
wird  nachfolgend  beschrieben. 

Wird  das  erfindungsgemäße  Kabelschloß  10  zur 
Sicherung  eines  Motorrads  oder  dergleichen  in  Betrieb 

so  genommen,  d.h.  wird  die  erste  Verriegelungskompo- 
nente  22  durch  die  Durchgangsöffnung  34  hindurchge- 
führt  und  dann  mit  ihrer  Verriegelungsausnehmung  24 
auf  den  Verriegelungsvorsprung  1  6  der  ersten  Verriege- 
lungskomponente  14  geschoben  und  in  den  in  Fig.  5 

55  gezeigten  Verriegelungszustand  gebracht,  so  kann  dies 
die  Bordelektronik  42  durch  geeignete  Sensoren,  bei- 
spielsweise  Näherungssensoren  oder  dergleichen, 
oder  durch  manuelle  Eingabe  durch  den  Benutzer 
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erfassen  und  darauffolgend  die  Sicherungsfunktion  in 
Betrieb  setzen.  Ist  die  Sicherungsfunktion  in  Betrieb 
gesetzt,  gibt  die  Abfrageeinheit  44  vorzugsweise  in  peri- 
odischer  Art  und  Weise  Abfragesignale  über  die  Signal- 
speiseleitung  40  und  die  Signalleitung  84  zur 
Antworteinheit  118  aus.  Die  Antworteinheit  118  emp- 
fängt  diese  Abfragesignale  und  gibt  in  Antwort  auf  die 
empfangenen  Abfragesignale  Antwortsignale  über  die 
Signalleitung  84,  die  zweite  Induktionsspule  82,  die 
erste  Induktionsspule  48  und  die  Signalspeiseleitung  40 
zur  Abfrageeinheit  44  aus.  Die  Abfrageeinheit  44  wertet 
diese  Antwortsignale  aus  und  in  Abhängigkeit  von  der 
Art  der  empfangenen  Antwortsignale  oder  der  Tatsa- 
che,  ob  oder  ob  keine  Antwortsignale  in  Antwort  auf  ein 
oder  mehrere  Abfragesignale  erhalten  worden  sind, 
entscheidet  die  Abfrageeinheit,  ob  eine  unerlaubte 
Manipulation  vorliegt  oder  nicht.  Dazu  weist  die  Ant- 
worteinheit  118  eine  erste  Speichereinrichtung  (in  den 
Figuren  nicht  dargestellt)  auf,  in  welcher  eine  Schließ- 
geheimnisinformation  gespeichert  ist.  Empfängt  die 
Antworteinheit  118  ein  Abfragesignal,  so  gibt  sie  ein 
Antwortsignal  aus,  dessen  Informationsgehalt  auf  der  in 
der  ersten  Speichereinrichtung  gespeicherten  Schließ- 
geheimnisinformation  beruht.  Beispielsweise  kann  die 
Schließgeheimnisinformation  ein  vollständiges  auszu- 
gebendes  Antwortsignal  oder  einen  Teil  eines  derarti- 
gen  Signals  umfassen,  welches  nach  Empfang  eines 
Abfragesignals  ausgegeben  wird.  Darüber  hinaus  kann 
die  Schließgeheimnisinformation  beispielsweise  einen 
Codierungsschlüssel  umfassen,  der  nach  Empfang  des 
Abfragesignals  dieses  Abfragesignal  verschlüsselt  und 
in  verschlüsselter  Art  und  Weise  zur  Abfrageeinheit  44 
zurücksendet.  Darüber  hinaus  ist  es  möglich,  daß  die 
Schließgeheimnisinformation  einen  Zeitverzögerungs- 
schlüssel  aufweist,  der  zu  einer  zeitlichen  Verschiebung 
von  zwei  oder  mehreren  Impulsen  des  Abfragesignals 
bezüglich  einander  führt.  Das  Abfragesignal  enthält 
dann  diese  zeitlich  aufeinander  entsprechend  der 
Schließgeheimnisinformation  abgestimmten  Impulse. 

Die  Abfrageeinheit  44  umfaßt  eine  zweite  Speicher- 
einrichtung  (nicht  dargestellt),  in  welcher  eine  Schließ- 
geheimnisvergleichsinformation  gespeichert  ist.  Nach 
dem  Empfang  des  Antwortsignals  vergleicht  die  Ant- 
worteinheit  44  die  Schließgeheimnisvergleichsin- 
formation  aus  der  zweiten  Speichereinrichtung  mit 
demjenigen  Informationsgehalt  des  Antwortsignals, 
welcher  sich  auf  die  Schließgeheimnisinformation 
bezieht.  Die  Art  dieses  Vergleichs  hängt  von  der  Art  der 
zur  Speicherung  in  der  ersten  Speichereinrichtung  in 
der  Antworteinheit  vorgesehenen  Schließgeheimnisin- 
formation  ab.  Umfaßt  die  Schließgeheimnisinformation 
einen  Teil  oder  ein  vollständiges  Antwortsignal,  so 
umfaßt  auch  die  Schließgeheimnisvergleichsin- 
formation  einen  derartigen  Teil  oder  eine  derartige 
Signalinformation,  und  durch  Vergleich  des  empfange- 
nen  Antwortsignals  mit  der  gespeicherten  Schließge- 
heimnisvergleichsinformation  kann  bei 
Übereinstimmung  entschieden  werden,  daß  eine  kor- 

rekte  Funktion  vorliegt.  Wird  durch  die  in  der  ersten 
Speichereinrichtung  abgespeicherte  Schließgeheimnis- 
information  das  Abfragesignal  codiert  und  in  codierter 
Weise  zurückgesandt,  so  umfaßt  die  Abfrageeinheit  44 

5  einen  Decodierer,  der  mit  einem  der  Schließgeheimnis- 
information  entsprechenden  Decodierungsschlüssel 
das  empfangene  Antwortsignal  decodiert.  Dieses  deco- 
dierte  Signal  kann  dann  beispielsweise  mit  einem  als 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  abgespeicher- 

10  ten  Abfragesignal  verglichen  werden,  und  bei  Überein- 
stimmung  kann  festgestellt  werden,  daß  ein 
ordnungsgemäßer  Betrieb  vorliegt.  In  gleicher  Weise  ist 
es  jedoch  auch  möglich,  daß  die  Schließgeheimnisver- 
gleichsinformation  Daten  beinhaltet,  die  im  wesentliche 

15  dem  anhand  der  Schließgeheimnisinformation  codier- 
ten  Antwortsignal  entsprechen,  so  daß  wieder  unmittel- 
bar  das  empfangene  Antwortsignal  und  die 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  miteinander 
verglichen  werden  können.  Die  vorangehend  beschrie- 

20  benen  Codierungs-  und  Decodierungsverfahren  bzw. 
Vergleichsverfahren  können  in  entsprechender  Weise 
verwendet  werden,  wenn  das  Antwortsignal  durch  zeit- 
liche  Verschiebung  von  Impulsen  des  Abfragesignals 
erzeugte  Impulse  enthält,  d.h.  auf  diese  Weise  codiert 

25  iSt. 
Die  Art  und  Weise  der  Codierung  oder  die  Ausge- 

staltung  der  Schließgeheimnisinformation  bzw.  der 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  kann  auf  eine 
Vielzahl  weiterer  verschiedener  Arten  vorgenommen 

30  werden.  Wichtig  ist  dabei  jeweils,  daß;  1)  von  der  Abfra- 
geeinheit  ein  Abfragesignal  in  den  Signalübertragungs- 
weg  eingespeist  wird  und  dieses  Signal  von  der 
Antworteinheit  empfangen  wird,  2)  die  Antworteinheit  in 
Antwort  auf  den  Empfang  des  Abfragesignals  ein  Ant- 

35  wortsignal  erzeugt,  das  einen  Informationsgehalt  auf- 
weist,  der  durch  die  Antworteinheit  eingeführt  wird,  und 
3)  die  Abfrageeinheit  das  Antwortsignal  über  den 
Signalübertragungsweg  empfängt  und  entscheiden 
kann,  ob  das  richtige  Signal  empfangen  worden  ist  oder 

40  nicht,  bzw.  ob  überhaupt  ein  Antwortsignal  empfangen 
worden  ist.  Zum  Abspeichern  der  Schließgeheimnisin- 
formation  bzw.  der  Schließgeheimnisvergleichsin- 
formation  in  der  ersten  bzw.  der  zweiten 
Speichereinrichtung  kann  ebenfalls  auf  verschiedene 

45  Arten  vorgegangen  werden.  So  ist  es  beispielsweise 
möglich,  daß  bei  der  ersten  Inbetriebnahme  des 
erfindungsgemäßen  Kabelschlosses  die  Abfrageeinheit 
44  ein  Programmiersignal  zur  Antworteinheit  118  aus- 
sendet,  welches  Programmiersignal  die  Schließge- 

50  heimnisinformation  umfaßt.  Nach  Empfang  des 
Programmiersignals  speichert  die  Antworteinheit  118 
die  Schließgeheimnisinformation  in  der  ersten  Spei- 
chereinrichtung  dauerhaft  und  unveränderbar  ab.  In 
entsprechender  Weise  wird  bei  Ausgeben  des  Pro- 

55  grammiersignals  in  der  zweiten  Speichereinrichtung  der 
Abfrageeinheit  eine  der  speziellen  Schließgeheimnisin- 
formation  zugeordnete  Schließgeheimnisvergleichsin- 
formation  abgespeichert.  Ferner  ist  es  jedoch  auch 
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möglich,  daß  bei  jeder  Inbetriebnahme  des  Kabel- 
schlosses  10  ein  Programmiersignal  von  der  Abfrage- 
einheit  44  abgegeben  wird  und  dementsprechend  bei 
jeder  Inbetriebnahme  eine  neue  Schließgeheimnisinfor- 
mation  in  der  ersten  Speichereinrichtung  und  eine 
zugeordnete  neue  Schließgeheimnisvergleichsin- 
formation  in  der  zweiten  Speichereinrichtung  gespei- 
chert  wird.  Dies  führt  aufgrund  der  ständigen 
Veränderung  dieser  Informationen  zu  einer  verbesser- 
ten  Sicherheitsfunktion.  Darüber  hinaus  ist  es  auch 
möglich,  daß  während  des  Betriebs  beispielsweise  in 
periodischen  Abständen  von  der  Abfrageeinheit  44  ein 
Programmiersignal  abgegeben  wird,  so  daß  auch  wäh- 
rend  des  Betriebs,  d.h.  während  des  Erfüllens  der 
Sicherheitsfunktion,  ein  ständiger  Schließgeheimnisin- 
formationswechsel  vorgenommen  werden  kann, 
wodurch  ein  unerlaubtes  "Knacken"  des  Codes  der 
Schließgeheimnisinformation  weiter  erschwert  wird. 
Ferner  ist  es  möglich,  daß  die  Bordelektronik  oder  die 
Abfrageeinheit  44  eine  manuelle  Eingabeeinrichtung, 
wie  zum  Beispiel  ein  Tastenfeld  oder  dergleichen,  auf- 
weist  und  daß  ein  Bediener  einen  gewünschten  Sicher- 
heitscode  eingeben  kann.  Dieser  Sicherheitscode  führt 
dann  zur  Abspeicherung  einer  entsprechenden 
Schließgeheimnisinformation  in  der  ersten  Speicherein- 
richtung  und  einer  entsprechenden  Schließgeheimnis- 
vergleichsinformation  in  der  zweiten  Speicherein- 
richtung.  Diese  Informationen  werden  erst  dann  wieder 
geändert,  wenn  der  Bediener  einen  neuen  Sicherheits- 
code  eingibt. 

Eine  Art  der  Wechselwirkung  zwischen  einer  Abfra- 
geeinheit  und  einer  Antworteinheit  in  einem  Schließsy- 
stem,  welche  auch  bei  dem  Kabelschloß  der 
vorliegenden  Erfindung  angewandt  werden  kann,  ist 
aus  der  europäischen  Patentanmeldung  93  103  324.5 
der  Anmelderin  der  vorliegenden  Anmeldung  bekannt. 
Der  Inhalt  dieses  Dokuments  wird  durch  Bezugnahme 
zum  Offenbarungsgehalt  der  vorliegenden  Anmeldung 
aufgenommen.  Bei  diesem  bekannten  Schließsystem 
weist  die  Abfrageeinheit  einen  ersten  freien  Schwing- 
kreis  auf,  der  als  Abfragesignal  ein  amplitudenmodulier- 
tes  Hochfrequenzsignal  abgibt.  Die  Antworteinheit 
weist  einen  zweiten  freien  Schwingkreis  auf,  der  das 
amplitudenmodulierte  Abfragesignal  aufnimmt.  In  Ant- 
wort  auf  dieses  empfangene  Abfragesignal  erzeugt  die 
Antworteinheit  ein  Antwortsignal,  das  die  Schließge- 
heimnisinformation  beinhaltet.  Dieses  Antwortsignal  ist 
ein  frequenzmoduliertes  Signal,  das  über  den  zweiten 
freien  Schwingkreis  der  Antworteinheit  abgegeben  wird 
und  zu  einer  Verstimmung  des  ersten  freien  Schwing- 
kreises  in  der  Abfrageeinheit  führt.  Diese  Verstimmung 
ist  abhängig  von  der  Modulationsfrequenz  des  Antwort- 
signals  und  kann  durch  einen  in  der  Antworteinheit  vor- 
gesehenen  Frequenzdemodulator  erfaßt  werden,  wobei 
der  Frequenzdemodulator  dann  ein  Ausgangssignal 
bereitstellt,  das  in  einer  Auswerteeinrichtung  der  Abfra- 
geeinheit  hinsichtlich  seines  Informationsgehalts  aus- 
gewertet  und  zur  Bestimmung  dahingehend  herange- 

zogen  werden  kann,  ob  ein  Signal  mit  der  gewünschten 
Schließgeheimnisinformation  empfangen  worden  ist 
oder  nicht. 

Stellt  bei  dem  erfindungsgemäßen  Kabelschloß  10 
5  die  Antworteinheit  bei  einem  Vergleich  der  Schließge- 

heimnisvergleichsinformation  mit  dem  auf  der  Schließ- 
geheimnisinformation  beruhenden  Informationsgehalt 
des  Abfragesignals  fest,  daß  eine  mangelnde  Überein- 
stimmung  vorhanden  ist,  so  erzeugt  eine  in  dieser  vor- 

w  gesehene  Alarmsignalgeneratoreinrichtung  ein  Alarm- 
signal.  Dieses  Alarmsignal  wird  zu  einer  Warnsignalge- 
neratoreinrichtung  126  geleitet.  Diese  Warnsignalgene- 
ratoreinrichtung  126  kann  beispielsweise  eine 
Alarmanlage  eines  Fahrzeugs  oder  dergleichen  sein, 

15  die  ein  akustisches  oder/und  ein  optisches  Warnsignal 
erzeugt,  wenn  sie  das  von  der  Alarmsignalgenerator- 
einrichtung  erzeugte  Alarmsignal  empfängt. 

Dies  kann  beispielsweise  der  Fall  sein,  wenn  das 
Kabelelement  26  mit  einem  Bolzenschneider  oder  der- 

20  gleichen  durchtrennt  wird,  so  daß  auf  die  Ausgabe 
eines  oder  mehrerer  Abfragesignale  hin  kein  Antwortsi- 
gnal  empfangen  wird.  Darüber  hinaus  kann  dies  der  Fall 
sein,  wenn  irrtümlicherweise  zwei  in  einem  beschränk- 
ten  räumlichen  Bereich  verwendete  Kabelelemente  mit- 

25  einander  verwechselt  werden  und  das  falsche 
Kabelelement  mit  seiner  zweiten  Verriegelungskompo- 
nente  22  in  Verbindung  mit  der  ersten  Verriegelungs- 
komponente  14  gebracht  wird.  Da  die  Schließgeheim- 
nisinformation  und  die  Schließgeheimnisvergleichsin- 

30  formation  dann  nicht  mehr  übereinstimmen,  wird  diese 
mangelnde  Übereinstimmung  beim  Vergleich  durch  die 
Abfrageeinheit  44  erfaßt,  woraufhin  das  Alarmsignal 
erzeugt  wird.  Alternativ  oder  zusätzlich  zum  Ausgeben 
eines  optischen  oder  akustischen  Warnsignals  durch 

35  die  Warnsignalgeneratoreinrichtung  126  kann  diese 
auch  ein  Funksignal  ausgeben,  das  durch  einen  Emp- 
fänger,  den  der  Motorradfahrer  bei  sich  tragen  kann, 
nach  Art  eines  Pagers  empfangen  werden  kann  und 
dort  zur  Ausgabe  eines  entsprechenden  akustischen, 

40  optischen  oder  Vibrationssignal  führt.  Diese  Funksi- 
gnalübertragung  kann  beispielsweise  unter  Verwen- 
dung  eines  Funktelefonnetzes  vorgenommen  werden. 

Darüber  hinaus  ist  es  möglich,  daß  die  Bordelektro- 
nik  42  mit  einem  GPS-System  gekoppelt  ist.  So  kann 

45  die  Bordelektronik  42  einen  GPS-Empfänger  beinhal- 
ten,  der  fortlaufend  Kontakt  mit  den  die  Erde  umkreisen- 
den  GPS-Satelliten  hält  und  dadurch  ständig  die 
momentane  Position  des  Motorrads,  an  dem  das  Kabel- 
schloß  vorgesehen  ist,  bestimmt.  Stellt  die  Abfrageein- 

50  heit  44  fest,  daß  die  Schließgeheimnisinformation  und 
die  Schließgeheimnisvergleichsinformation  nicht  in 
gewünschter  Weise  übereinstimmen  oder  daß  über- 
haupt  kein  Antwortsignal  empfangen  wird,  so  gibt  sie 
ein  entsprechendes  Alarmsignal  aus,  das  in  der  Warn- 

55  Signalgeneratoreinrichtung  126  zur  Ausgabe  eines 
GPS-Sendewarnsignals  führt.  Dieses  GPS-Sende- 
Warnsignal  enthält  einerseits  Information  über  die  vom 
GPS-Empfänger  bestimmten  Positionskoordinaten  des 
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Motorrads  oder  dergleichen  sowie  andererseits  Infor- 
mation,  welche  das  Motorrad  identifiziert.  Dieses  Signal 
kann,  beispielsweise  wiederum  über  Satellit  oder  das 
Funktelefonnetz,  zu  einer  Alarmzentrale  übertragen 
werden,  die  daraufhin  die  erforderlichen  Maßnahmen 
ergreift,  bei-spielsweise  das  Informieren  des  Motorrad- 
besitzers  oder  der  nächstgelegenen  Polizeistation. 

Es  ist  nicht  unbedingt  erforderlich,  daß  der  GPS- 
Empfänger  die  Position  permanent  bestimmt.  Vielmehr 
ist  es  auch  denkbar,  daß  erst  dann,  wenn  von  der  Abfra- 
geeinheit  ein  Alarmsignal  ausgegeben  wird,  der  GPS- 
Empfänger  in  Funktion  tritt  und  die  Position  bestimmt, 
um  dementsprechende  Positionsdaten  an  die  Warnsi- 
gnalgeneratoreinrichtung  126  auszugeben. 

Aufgrund  der  Wechselwirkung  zwischen  der  Abfra- 
geeinheit  44  und  der  nach  Art  eines  Transponders 
arbeitenden  Antworteinheit  118  weist  das  erfindungs- 
gemäße  Kabelschloß  10  eine  sehr  hohe  Sicherheit 
gegen  unbefugte  Manipulation  auf.  Es  ist  nicht  möglich, 
die  Sicherheitsfunktion  durch  Kurzschließen  der  Signal- 
leitung  außer  Betrieb  zu  setzen,  wie  dies  beim  Stand 
der  Technik  der  Fall  ist.  Auch  ist  aufgrund  des  Anord- 
nens  der  Signalleitung  84  bzw.  der  Signalspeiseleitung 
40  innerhalb  der  jeweiligen  Komponenten  des  Kabel- 
schlosses  10,  d.h.  in  dem  Verriegelungsvorsprung  16, 
in  der  zweiten  Verriegelungskomponente  22,  im  Hohl- 
raum  94  des  Kabels  92  sowie  in  der  Ausnehmung  1  1  4 
bzw.  116  im  Kabelverbindungsteil  106  bzw.  in  der 
Sicherungsöse  32  ein  Zugriff  auf  die  Signalleitung  von 
außen  her  praktisch  unmöglich,  so  daß  auch  hier  ein 
unbefugter  Eingriff  in  die  Sicherheitsfunktion  praktisch 
ausgeschlossen  ist. 

Es  sei  hier  erwähnt,  daß  die  Signalleitung  84  bei- 
spielsweise  einadrig  ausgebildet  sein  kann  und  eine 
zweite  Leitungskomponente  durch  das  Kabel  92  und 
die  entsprechenden  mit  diesem  in  Verbindung  stehen- 
den  Komponenten  selbst  gebildet  sein  kann.  Darüber 
hinaus  ist  es  jedoch  auch  möglich,  die  Signalleitung  84 
mehradrig  vorzusehen,  so  daß  anderen  Komponenten 
des  Kabelschlosses  10  keine  Signalübertragungsfunk- 
tion  zukommt. 

Da  bei  dem  erfindungsgemäßen  Kabelschloß  10 
ferner  die  Einkopplung  bzw.  Auskopplung  von  Signalen 
in  und  aus  dem  Kabelelement  durch  induktive  Kopplung 
vorgenommen  wird,  besteht  keine  Gefahr,  daß  aufgrund 
einer  Verschmutzung  des  Kabelschlosses  bzw.  von 
Komponenten  desselben  im  Bereich  der  Kopplung  ein 
unmittelbarer  elektrisch  leitender  Kontakt  beeinträchtigt 
und  somit  auch  die  Signalübertragung  beeinträchtigt 
wäre.  Gleichwohl  wird  darauf  hingewiesen,  daß  auch 
die  Signalübertragung  durch  Herstellung  eines  direk- 
ten,  elektrisch  leitenden  Kontakts  zwischen  der  Signal- 
speiseleitung  40  und  der  Signalleitung  84  möglich  ist. 
Darüber  hinaus  ist  es  auch  möglich,  das  Signal  nicht 
über  die  in  den  Figuren  dargestellten  einander  gegen- 
überliegenden  Induktionsspulen  48  und  82  einbzw.  aus- 
zukoppeln,  sondern  durch  eine  die  Signalleitung  84 
bereichsweise  umgebende  Einkoppelspule  ein-  bzw. 

auszukoppeln. 
Die  Antworteinheit  1  1  8  ist  vorzugsweise  derart  aus- 

gebildet,  daß  sie  dem  empfangenen  Antwortsignal 
Energie  entzieht  und  über  eine  Gleichrichtervorrichtung 

5  selbst  ihre  Betriebsspannung  bereitstellt.  Es  kann  somit 
vermieden  werden,  daß  im  Bereich  der  Antworteinheit 
1  18  oder  in  irgendeinem  anderen  Bereich  des  Kabelele- 
ments  26  eine  Spannungsquelle,  wie  zum  Beispiel  Bat- 
terien  oder  dergleichen,  vorgesehen  werden  muß.  Dies 

10  bedeutet  also,  daß  die  Antworteinheit  118  nach  Art 
eines  passiven  Transponders  arbeitet. 

Die  Fig.  6  und  7  zeigen  eine  alternative  Ausgestal- 
tungsform  des  erfindungsgemäßen  Kabelschlosses. 
Komponenten,  welche  in  den  Fig.  1  bis  5  dargestellten 

15  Komponenten  entsprechen,  sind  mit  dem  gleichen 
Bezugszeichen  unter  Hinzufügung  eines  Anhangs  "a" 
bezeichnet.  Hinsichtlich  der  Sicherheitsfunktion,  d.h. 
der  Erzeugung  der  Abfrage-  und  Antwortsignale,  der 
Codierung,  der  Initiierung  und  der  Inbetriebnahme  der 

20  Sicherheitsfunktion  entspricht  die  in  den  Fig.  6  und  7 
dargestellte  Ausgestaltungsform  der  vorangehend 
beschriebenen  Ausgestaltungsform,  so  daß  eine  dies- 
bezügliche  Beschreibung  hier  nicht  vorgenommen  wird. 

Die  Fig.  6  zeigt  ein  Aufnahmerohrteil  130a,  welches 
25  beispielsweise  an  einem  Motorrad  oder  dergleichen  fest 

angebracht  sein  kann.  In  dem  Aufnahmerohrteil  130  ist 
das  Kabelelement  26a  derart  führbar,  daß  es  zwischen 
einem  im  wesentlichen  vollständig  in  das  Aufnahmer- 
ohrteil  130a  eingeschobenen  Zustand  und  einem  aus 

30  dem  Aufnahmerohrteil  130a  im  wesentlichen  vollstän- 
dig  ausgezogenen  Zustand  hin-  und  herbewegbar  ist.  In 
dem  vollständig  ausgezogenen  Zustand  liegt  der  erste 
Endbereich  28a  des  Kabelelements  26a  immer  noch 
innerhalb  des  Aufnahmerohrteils  130a  und  ist  durch 

35  Zusammenwirkung  eines  radial  erweiterten  Endteils 
132a,  in  welchem  das  Kabel  92a  wiederum  durch 
Klemmwirkung  oder  dergleichen  festgelegt  ist,  mit  einer 
nach  radial  innen  vorspringenden  Sicherungsscheibe 
134a  gegen  Abziehen  von  dem  Aufnahmerohrteil  130a 

40  gesichert.  Im  zweiten  Endbereich  30a  ist  das  Kabelele- 
ment  26a  mit  einer  Verriegelungskomponente  136a  ver- 
bunden,  welche,  wie  in  Fig.  7  gezeigt,  mit  einer 
Gegenverriegelungskomponente  138a,  die  wiederum 
am  Motorrad  oder  dergleichen  festgelegt  sein  kann,  in 

45  Verriegelungseingriff  gebracht  werden  kann.  Der  zur 
Verriegelung  der  Verriegelungskomponente  136a  mit 
der  Gegenverriegelungskomponente  138a  dienende 
Verriegelungsmechanismus  kann  wieder  so  wie  der  vor- 
angehend  mit  Bezug  auf  die  Fig.  5  beschriebene  Verrie- 

50  gelungsmechanismus  aufgebaut  sein. 
Hinsichtlich  einer  detaillierteren  Beschreibung 

eines  derart  aufgebauten  Kabelschlosses  mit  einem 
Aufnahmerohrteil  und  einem  in  dieses  einführbaren 
bzw.  aus  diesem  herausziehbaren  Kabelelement  wird 

55  auf  die  deutsche  Patentanmeldung  195  20  278  der 
Anmelderin  der  vorliegenden  Anmeldung  verwiesen. 
Der  diesbezügliche  Inhalt  dieses  Dokuments  wird  durch 
Bezugnahme  hiermit  zum  Offenbarungsgehalt  der  vor- 
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liegenden  Anmeldung  aufgenommen. 
Im  Bereich  der  Verriegelungskomponente  136a,  mit 

welcher  das  Kabel  92a  durch  Klemmwirkung  oder  der- 
gleichen  verbunden  ist,  ist  die  Antworteinheit  118a 
angeordnet  und  steht  dort  in  Verbindung  mit  der  Signal-  s 
leitung  84a. 

Wie  in  Fig.  6  erkennbar,  erstreckt  sich  die  Signallei- 
tung  84a  über  den  ersten  Endbereich  28a  des  Kabelele- 
ments  26a  hinaus  und  durch  das  Aufnahmerohrteil  30a 
hindurch.  Im  Bereich  eines  hinteren  Endes  140a  ist  eine  10 
Signalleitung-Verstaueinrichtung  142a  angeordnet. 
Diese  kann  eine  Leitungsspule  umfassen,  die  durch 
Vorspannung  durch  eine  Spiralfeder  oder  dergleichen  in 
einer  Richtung  zum  Aufwickeln  der  Signalleitung  84a 
vorgespannt  ist.  Wird  das  Kabelelement  26  in  das  Auf-  15 
nahmerohrteil  130a  eingeschoben,  so  daß  der  erste 
Endbereich  28a  nahe  dem  Ende  140a  des  Aufnahmer- 
ohrteils  130a  liegt,  wird  der  zwischen  der  Signalleitung- 
Verstaueinrichtung  142a  und  dem  ersten  Endbereich 
28a  liegende  Abschnitt  der  Signalleitung  84a  durch  Auf-  20 
wickeln  in  der  Signalleitung-Verstaueinrichtung  142a 
zunehmend  verkürzt,  so  daß  die  Signalleitung  84a  nicht 
in  verschlungener  Art  und  Weise  im  Aufnahmerohrteil 
130a  liegt. 

Um  die  Antwort-  und  Abfragesignale  zwischen  der  25 
Antwort-  und  der  Abfrageeinheit  44a,  118a  übertragen 
zu  können,  ist  im  Bereich  des  Endes  140a  des  Auf- 
nahmerohrteils  130a  eine  Koppeleinrichtung  144a  vor- 
gesehen.  Diese  kann  beispielsweise  eine  das 
Aufnahmerohrteil  130a  umgebende  Einkoppelspule  30 
oder  dergleichen  umfassen,  welche  wieder  auf  indukti- 
vem  Wege  eine  Einkopplung  bzw.  Auskopplung  der 
Signale  in  die  bzw.  aus  der  Signalleitung  84a  vorsieht. 
Es  ist  jedoch  auch  möglich,  durch  Herstellung  eines 
Drehkontakts  in  der  Signalleitung-Verstaueinrichtung  35 
142a  einen  direkten  leitenden  Kontakt  zur  Signalleitung 
84a  herzustellen.  Dies  ist  bei  der  Ausgestaltungsform 
gemäß  den  Fig.  6  und  7  nicht  mit  der  Gefahr  einer  Ver- 
schlechterung  des  Kontakts  aufgrund  einer  Verschmut- 
zung  oder  dergleichen  behaftet,  da  die  Signalleitung-  40 
Verstaueinrichtung  142a  in  einem  für  Schmutz  nur 
schwer  zugänglichen  Bereich  angeordnet  werden  kann. 

Obgleich,  wie  in  Fig.  6  erkennbar,  in  dem  vollstän- 
dig  ausgezogenen  Zustand  des  Kabelelements  26a  ein 
bestimmter  Abstand  zwischen  der  Koppeleinrichtung  45 
144a  und  dem  ersten  Endbereich  28a  des  Kabelele- 
ments  26a  vorhanden  ist,  findet  auch  bei  dieser  Ausge- 
staltung  eine  Einkopplung  bzw.  Auskopplung  der 
Signale  im  Sinne  der  vorliegenden  Erfindung  nahe  dem 
ersten  Endbereich  28a  statt.  Diese  Aussage  ist  dabei  so  so 
zu  verstehen,  daß  durch  die  Einkopplung  bzw.  Aus- 
kopplung  nahe  dem  ersten  Endbereich  28a  und  die 
Anordnung  der  Antworteinheit  1  18a  nahe  dem  zweiten 
Endbereich  30a  die  Signale  in  jedem  Falle  im  wesentli- 
chen  die  gesamte  durch  das  Kabelelement  26a  gebil-  55 
dete  Signalleitungsstrecke  durchlaufen  müssen. 

Innerhalb  des  Aufnahmerohrteils  130a  ist  eine  ela- 
stische  Auskleidung  146a  vorgesehen,  die  einerseits 

dafür  sorgt,  daß  der  in  dem  Aufnahmerohrteil  130a  lie- 
gende  Abschnitt  des  Kabelelements  26a  nicht  unter 
Erzeugung  lauter  Klappergeräusche  hin-  und  herbe- 
wegt  werden  kann.  Andererseits  kann  durch  die  Aus- 
kleidung  146a  ein  gewisses  Reibmoment  auf  das 
Kabelelement  26a  ausgeübt  werden,  so  daß  dieses  bei- 
spielsweise  im  vollständig  eingezogenen  Zustand  nicht 
in  unbeabsichtigter  Weise  aus  dem  Aufnahmerohrteil 
130a  herausbewegt  wird.  Ferner  kann  im  Bereich  der 
Öffnung  des  Aufnahmerohrteils  130a,  dort  wo  das 
Kabelelement  26a  aus  dem  Aufnahmerohrteil  130a 
austritt,  eine  Dichtungseinrichtung  148a  mit  einer  ela- 
stisch  verformbaren  Dichtungskomponente  1  50a  vorge- 
sehen  sein,  die  unter  elastischer  Verformung  an  der 
Außenumfangsfläche  des  Kabelelements  26a  anliegt 
und  somit  den  Eintritt  von  Verunreinigungen  in  das  Auf- 
nahmerohrteil  130a  verhindert. 

Es  ist  selbstverständlich,  daß  hinsichtlich  der  Ver- 
bindung  des  Kabels  92a  mit  dem  an  dessen  Enden  vor- 
gesehenen  Komponenten  die  gleichen  konstruktiven 
Maßnahmen  getroffen  werden  können,  wie  dies  bei  der 
vorangehend  beschriebenen  Ausgestaltungsform 
gemäß  den  Fig.  1  bis  5  der  Fall  ist,  d.h.  auch  dort  kann 
im  Bereich  der  Klemmkraftbeaufschlagung  des  Kabels 
92a  jeweils  ein  Verstärkungshülsenelement  in  den 
Hohlraum  94a  eingeführt  sein,  um  diesen  Hohlraum 
94a  wenigstens  bereichsweise  offenzuhalten. 

Es  ist  ferner  erkennbar,  daß  auch  bei  der  Ausge- 
staltungsform  gemäß  Fig.  7  neben  der  durch  die  Wech- 
selwirkung  zwischen  der  Antworteinheit  118a  und  der 
Abfrageeinheit  44a  vorgesehenen  Sicherheitsfunktion 
ebenso  wie  bei  der  vorangehend  beschriebenen  Ausge- 
staltungsform  aufgrund  des  Führens  der  Signalleitung 
84a  vollständig  innerhalb  von  Komponenten  des  Kabel- 
schlosses  10a  eine  unbefugte  Manipulation  von  außen 
her  praktisch  ausgeschlossen  ist. 

Patentansprüche 

1.  Kabelschloß  für  ein  bewegbares  Objekt,  ins- 
besondere  Zweirad,  insbesondere  Motorrad, 
umfassend: 

ein  Kabelelement  (26;  26a),  welches  zum 
Sichern  des  bewegbaren  Objekts  mit  diesem 
fest  koppelbar  oder  gekoppelt  ist  und  dabei 
wenigstens  einen  Teilabschnitt  einer  in  sich 
geschlossenen  Sicherungsschleife  bildet, 
eine  zwischen  einem  ersten  Endbereich  (28; 
28a)  und  einem  zweiten  Endbereich  (30;  30a) 
des  Kabelelements  verlaufende  Signalleitung 
(84;  84a)  zum  Übertragen  elektrischer  Signale 
zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Endbe- 
reich  (28,  30;  28a,  30a), 
eine  vorzugsweise  an  dem  bewegbaren  Objekt 
festgelegte  oder  festlegbare  Abfrageeinheit 
(44;  44a)  zum  Erzeugen  eines  Abfragesignals, 
welches  über  einen  Einkoppel/Auskoppel- 
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Abschnitt  (48,  82;  144a)  nahe  dem  ersten  End- 
bereich  (28;  28a)  in  die  Signalleitung  (84;  84a) 
eingekoppelt  wird, 
eine  an  dem  Kabelelement  (84;  84a)  im 
Bereich  des  zweiten  Endbereichs  (30;  30a) 
desselben  vorgesehene  und  mit  der  Signallei- 
tung  (84;  84a)  verbundene  Antworteinheit 
(118;  118a)  zum  Empfangen  des  Abfragesi- 
gnals  über  die  Signalleitung  (84;  84a)  und  zum 
Senden  eines  Antwortsignals  über  die  Signal- 
leitung  (84;  84a)  und  den  Einkoppel/Auskop- 
pel-Abschnitt  (48,  82;  144a)  an  die 
Abfrageeinheit  (44;  44a)  in  Antwort  auf  den 
Empfang  des  Abfragesignals. 

2.  Kabelschloß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitt 
eine  elektrisch  leitende  Verbindung  zwischen  der 
Abfrageeinheit  (44;  44a)  und  der  Signalleitung  (84; 
84a)  vorgesehen  oder  herstellbar  ist. 

3.  Kabelschloß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitt 
(48,  82;  144a)  eine  induktive  Kopplungsverbindung 
zwischen  der  Abfrageeinheit  (44;  44a)  und  der 
Signalleitung  (84;  84a)  vorgesehen  oder  herstellbar 
ist. 

4.  Kabelschloß  nach  Anspruch  3,  gekennzeichnet 
durch  eine  erste  Induktionsspule  (48;  144a),  wel- 
che  mit  der  Abfrageeinheit  (44)  leitend  verbunden 
ist,  und  eine  zweite  Induktionsspule  (82),  welche 
mit  der  Signalleitung  (84)  leitend  verbunden  ist. 

5.  Kabelschloß  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kabelschloß  (10)  ferner  eine  vor- 
zugsweise  am  bewegbaren  Objekt  festgelegte  oder 
festlegbare  erste  Verriegelungskomponente  (14) 
umfaßt,  welche  über  eine  Signalspeiseleitung  (40) 
mit  der  Abfrageeinheit  (44)  in  Verbindung  steht  und 
einen  ersten  Teil  (48)  des  Einkoppel/Auskoppel- 
Abschnitts  (48,  82)  umfaßt,  und  daß  am  ersten 
Endbereich  (28)  des  Kabelelements  (26)  eine 
zweite  Verriegelungskomponente  (22)  vorgesehen 
ist,  welche  mit  der  ersten  Verriegelungskompo- 
nente  (14)  in  Verriegelungseingriff  bringbar  ist  und 
einen  zweiten  Teil  (82)  des  Einkoppel/Auskoppel- 
Abschnitts  (48,  82)  umfaßt. 

6.  Kabelschloß  nach  Anspruch  4  und  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Teil  (48) 
des  Einkoppel/Auskoppel-Abschnitts  (48,  82)  die 
erste  Induktionsspule  (48)  umfaßt  und  daß  der 
zweite  Teil  (82)  des  Einkoppel/Auskoppel- 
Abschnitts  (48,  82)  die  zweite  Induktionsspule  (82) 
umfaßt. 

7.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  zweiten  Endbe- 
reich  (30)  des  Kabelelements  (26)  eine  Siche- 
rungsöse  (32)  mit  einer  Durchgangsöffnung  (34) 
vorgesehen  ist,  durch  welche  der  erste  Endbereich 

5  (28)  des  Kabelelements  (26)  zum  Herstellen  der  in 
sich  geschlossenen  Sicherungsschleife  hindurch- 
führbar  ist  und  daß  die  Signalleitung  (84)  in  ihrem 
Verlauf  zwischen  dem  ersten  Endbereich  (28)  und 
der  Antworteinheit  (118)  wenigstens  eine  die 

10  Durchgangsöffnung  (34)  im  wesentlichen  vollstän- 
dig  umgebende  Wicklung  (120)  aufweist. 

8.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kabelelement 

15  (26;  26a)  ein  vorzugsweise  aus  mehreren  Fasern 
geflochtenes,  verzwirntes  oder  dergleichen  Kabel 
(92;  92a),  vorzugsweise  Stahlkabel,  mit  einem  sich 
in  einer  Kabellängsrichtung  erstreckkenden  Hohl- 
raum  (94;  94a)  umfaßt,  und  daß  wenigstens  ein  Teil 

20  der  Signalleitung  (84;  84a)  in  dem  Hohlraum  (94; 
94a)  verläuft. 

9.  Kabelschloß  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kabel  (92;  92a)  an  wenigstens 

25  einem  Endbereich  (28,  30;  28a,  30a)  mit  einer 
Sicherungskomponente  (14,  22;  136a),  vorzugs- 
weise  einer  Verriegelungskomponente  oder  Siche- 
rungsöse,  durch  Quetschen,  Klemmen  oder 
dergleichen  fest  verbunden  ist  und  daß  wenigstens 

30  in  dem  durch  Quetsch-  oder  Klemmkraft  beauf- 
schlagten  Abschnitt  des  Kabels  (92;  92a)  ein  Ver- 
stärkungsrohrabschnitt  (96)  in  dem  Hohlraum  (94; 
94a)  vorgesehen  ist. 

35  10.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zwischen  Abfra- 
geeinheit  (44;  44a)  und  Antworteinheit  (118;  118a) 
gebildete  Signalübertragungsweg  und/oder  die 
Antworteinheit  (118;  118a)  von  außen  im  wesentli- 

40  chen  nicht  zugänglich  ist. 

11.  Kabelschloß  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Signalleitung  (84;  84a)  und  gege- 
benenfalls  die  Signalspeiseleitung  (40;  40a) 

45  zumindest  in  einem  wesentlichen  Abschnitt  zwi- 
schen  der  Abfrageeinheit  (44;  44a)  und  der  Ant- 
worteinheit  (118;  118a)  innerhalb  von  das 
Kabelschloß  (10;  10a)  bildenden  Baugruppen 
geführt  ist. 

50 
12.  Kabelschloß  nach  Anspruch  10  oder  11,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Antworteinheit  (118) 
wenigstens  teilweise  in  einer  Ausnehmung  (116) 
aufgenommen  ist,  die  in  einer  am  zweiten  Endbe- 

55  reich  (30)  des  Kabelelements  (84)  angeordneten 
Kabelschloßkomponente  (32),  vorzugsweise 
Sicherungsöse  oder  Verriegelungskomponente, 
vorgesehen  ist. 

12 
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13.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kabelelement 
(26a)  in  einem  am  bewegbaren  Objekt  festgelegten 
Aufnahmerohrteil  (130a)  teleskopartig  einfahrbar 
bzw.  ausfahrbar  aufgenommen  ist,  wobei  in  einem 
vollständig  ausgefahrenen  Zustand  der  erste  End- 
bereich  (28a)  des  Kabelelements  (26a)  im  wesent- 
lichen  innerhalb  des  Aufnahmerohrteils  (130a)  liegt 
und  gegen  Entfernen  aus  dem  Aufnahmerohrteil 
(130a)  gesichert  ist,  und  daß  die  Signalleitung 
(84a)  sich  aus  dem  Kabelelement  (26a)  über  den 
ersten  Endbereich  (28a)  hinaus  erstreckt. 

14.  Kabelschloß  nach  Anspruch  13,  ferner  umfassend 
eine  Signalleitung-Verstaueinrichtung  (142a),  wel- 
che  entsprechend  einem  Ausfahrzustand  des 
Kabelelements  (26a)  wenigstens  einen  Teil  eines 
außerhalb  des  Kabelelements  (26a)  liegenden  Län- 
genabschnitts  der  Signalleitung  (84a)  aufnimmt. 

15.  Kabelschloß  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Signalleitung-Verstaueinrichtung 
(142a)  eine  Aufrolleinrichtung  (142a),  vorzugs- 
weise  federvorgespannte  Aufrolleinrichtung  (142a), 
umfaßt. 

16.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Antworteinheit 
(118;  1  18a)  dem  empfangenen  Abfragesignal  elek- 
trische  Energie  entzieht  zum  Erzeugen  einer 
Betriebsspannung  für  die  Antworteinheit  (118; 
118a). 

17.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Antworteinheit 
(118;  118a)  eine  erste  Speichereinrichtung  umfaßt 
zum  vorübergehenden  oder  dauerhaften  Speichern 
einer  Schließgeheimnisinformation  und  daß  das 
von  der  Antworteinheit  (118;  118a)  in  Antwort  auf 
das  Abfragesignal  abgegebene  Antwortsignal 
einen  auf  der  in  der  Antworteinheit  (118;  118a) 
gespeicherten  Schließgeheimnisinformation  beru- 
henden  Informationsgehalt  umfaßt. 

18.  Kabelschloß  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abfrageeinheit  (44;  44a)  eine 
zweite  Speichereinrichtung  umfaßt,  in  welcher  eine 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  vorüberge- 
hend  oder  dauerhaft  gespeichert  ist,  und  daß  die 
Abfrageeinheit  (44;  44a)  nach  Empfang  des  Ant- 
wortsignals  den  auf  der  Schließgeheimnisinforma- 
tion  beruhenden  Informationsgehalt  gegebenen- 
falls  nach  einer  Decodierung  desselben  mit  der 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  vergleicht. 

19.  Kabelschloß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  18, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abfrageeinheit 
(44;  44a)  eine  Alarmsignalgeneratoreinrichtung 

umfaßt. 

20.  Kabelschloß  nach  Anspruch  18  und  19,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dann,  wenn  die  Abfrageein- 

5  heit  (44;  44a)  eine  mangelnde  Übereinstimmung 
zwischen  dem  auf  der  Schließgeheimnisinforma- 
tion  beruhenden  Informationsgehalt  und  der 
Schließgeheimnisvergleichsinformation  erfaßt,  die 
Alarmsignalgeneratoreinrichtung  ein  Alarmsignal 

10  erzeugt. 

21.  Kabelschloß  nach  Anspruch  19  oder  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Alarmsignalgeneratorein- 
heit  dann,  wenn  innerhalb  einer  vorbestimmten 

15  Zeitdauer  nach  Abgabe  eines  oder  einer  Mehrzahl 
von  Abfragesignalen  kein  Antwortsignal  empfangen 
wird,  ein  Alarmsignal  erzeugt. 

22.  Kabelschloß  nach  Anspruch  19,  20  oder  21, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abfrageeinheit 

(44;  44a)  mit  einer  Warnsignalgeneratoreinrichtung 
(126)  gekoppelt  ist  oder  eine  derartige  Einrichtung 
umfaßt  und  daß  das  von  der  Alarmsignalgenerator- 
einrichtung  erzeugte  Alarmsignal  zur  Warnsignal- 

25  generatoreinrichtung  (126)  geleitet  wird,  welche  in 
Antwort  auf  den  Empfang  des  Alarmsignals  ein 
akustisches  Warnsignal,  ein  optisches  Warnsignal 
oder  ein  GPS-Sende-Warnsignal  erzeugt. 

30  23.  Kabelschloß  nach  einem  der  17  bis  23,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Abfrageeinheit  (44;  44a) 
bei  Inbetriebnahme  des  Kabelschlosses  (10;  10a) 
zum  Sichern  des  bewegbaren  Objekts  ein  Pro- 
grammiersignal  zur  Antworteinheit  (1  18;  1  18a)  sen- 

35  det,  welches  Programmiersignal  die  Schließ- 
geheimnisinformation  umfaßt,  und  daß  die  erste 
Speichereinrichtung  in  der  Antworteinheit  (118; 
118a)  die  Schließgeheimnisinformation  speichert. 

40  24.  Kabelschloß  nach  Anspruch  23,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abfrageeinheit  (44;  44a)  das  Pro- 
grammiersignal  nur  bei  der  ersten  Inbetriebnahme 
des  Kabelschlosses  (10;  10a)  abgibt  und  daß  die 
erste  Speichereinrichtung  in  der  Antworteinheit 

45  (118;  118a)  die  Schließgeheimnisinformation  dau- 
erhaft  speichert. 

25.  Kabelschloß  nach  Anspruch  23,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abfrageeinheit  (44;  44a)  das  Pro- 

50  grammiersignal  vorzugsweise  bei  jeder  Inbetrieb- 
nahme  des  Kabelschlosses  (10;  10a)  oder/und 
während  des  Betriebs  des  Kabelschlosses  (10; 
10a)  abgibt  und  daß  die  erste  Speichereinrichtung 
in  der  Antworteinheit  (118;  118a)  die  Schließge- 

55  heimnisinformation  bei  jeder  Übertragungdes  Pro- 
grammiersignals  neu  speichert. 

26.  Kabelschloß  nach  Anspruch  23,  24  oder  25, 

13 
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dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Ausgabe  des 
Programmiersignals  an  die  Antworteinheit  (118; 
1  18a)  in  der  zweiten  Speichereinrichtung  der  Abfra- 
geeinheit  (44;  44a)  eine  der  Schließgeheimnisinfor- 
mation  entsprechende  Schließgeheimnisver-  5 
gleichsinformation  gespeichert  wird. 

27.  Kabelschloß  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Abfrageeinheit  (44;  44a)  bei  Inbetriebnahme  des  10 
Kabelschlosses  (10;  10a)  automatisch  oder  durch 
manuelle  Aktivierung  eines  Benutzers  in  Betrieb 
gesetzt  wird. 

28.  Kabelschloß  nach  einem  der  vorhergehenden  1s 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Abfrageeinheit  (44;  44a)  im  Betrieb  das  Abfragesi- 
gnal  vorzugsweise  in  einer  periodisch  wiederholten 
Art  und  Weise  ausgibt. 
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